
                                                                                                 

 

Zentrale Lärmaktionsplanung des Umweltministeriums:  
Zweite Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung vom 11. November bis 23. Dezember 
2019 
 

Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz führt derzeit für 
alle kartierten Hauptverkehrsstraßen außerhalb von Ballungsräumen und für Bundesau-
tobahnen in Ballungsräumen eine Lärmaktionsplanung durch, die auch die Staatsstraße 
2069, also die Haupt- und Schillerstraße im Gemeindegebiet von Eichenau, umfasst. 
 
Bereits in der ersten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung hatten alle Bürger und auch 
Gemeinden die Möglichkeit vom 28. Februar – 28. März 2019 auf der Internetseite 
www.umgebungslaerm.bayern.de zielgerichtete Multiple-Choice Fragen zum Umge-
bungslärm zu beantworten, die anschließend im Hinblick auf die Lärmaktionsplanung 
ausgewertet und analysiert wurden. Auch die Gemeinde Eichenau hat die Gelegenheit 
genutzt und eine Stellungnahme abgegeben. 
 

Die Ergebnisse der ersten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Entwurf eines 
zentralen Lärmaktionsplans stehen jetzt zur Verfügung und können über das Internet-
portal www.umgebungslaerm.bayern.de abgerufen werden. Auf der Grundlage der ein-
gesehenen Unterlagen können alle Bürger im Rahmen der zweiten Phase der Öffentlich-
keitsbeteiligung vom 11. November bis 23. Dezember 2019 auf elektronischem Weg 
Rückmeldungen abgeben, die für die Lärmaktionsplanung entsprechend berücksichtigt 
werden.  
 

 

Ihre Gemeindeverwaltung 


